
 

 
 

 

Gutachter A: 

- Abriß des südl. Betriebswohnhauses 

- Ergänzung des ehem ÜSTRA-Komplexes 
durch eine „Galeriehalle“ 

- Erhalt des nördl. Betriebswohnhauses 
(Umnutzung) 

Gutachter B: 

- Abriß des südl. Betriebswohnhauses 

- Abriß östl. Fahrzeughalle 

- „Schließen“ des Raumes zur Üstra-
Abstellanlage hin durch 2 neue Gebäude 

- Erhalt des nördl. Betriebswohnhauses (Um-
nutzung) 

Gutachter C: 

- Abriß beider Betriebswohnhäuser 

- „Ersatz“ des nördl. Betriebswohnhauses-
durch neues Gebäude 

- Umbau vorh. Parkplätze (neue Fußwegach-
se) 
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